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Vortrag an den Ministerrat 

betreffend die Erteilung der Verhandlungsvollmacht für ein Protokoll zur 
Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und 
Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der 
Steuern vom Einkommen und vom Vermögen  

Im Verhältnis zu Spanien wird der Eintritt einer internationalen Doppelbesteuerung durch 
das am 20. Dezember 1966 abgeschlossene Abkommen zwischen der Republik Österreich 
und Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen, BGBl 395/1967 idF BGBI 709/1995 vermieden.  

Die jüngsten Entwicklungen auf Ebene der OECD/G20 zur Bekämpfung der 
Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung (Base Erosion and Profit Shifting – BEPS) 
werden im durch beide Staaten am 7. Juni 2017 unterzeichneten mehrseitigen 
Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung berücksichtigt. Das 
Übereinkommen zur Umsetzung steuerabkommensbezogener Maßnahmen zur 
Verhinderung der Gewinnverkürzung und Gewinnverlagerung lässt die seit Abschluss des 
Abkommens aus dem Jahre 1966 hervorgekommenen Entwicklungen in anderen 
Bereichen der Aktiv- und Passivbesteuerung sowohl von Unternehmens- als auch 
Individualeinkünften jedoch unberücksichtigt. Im Rahmen der Verhandlungen sollen daher 
die jüngsten Entwicklungen auf Ebene der OECD zur Besteuerung von Unternehmens- als 
auch Individualeinkünften berücksichtigt werden. 

Das Protokoll wird gesetzändernd bzw. gesetzesergänzend sein und daher der 
Genehmigung durch den Nationalrat gemäß Art. 50 B-VG bedürfen. Der Nationalrat und 
der Bundesrat werden gemäß Art. 50 Abs. 5 B-VG von der Aufnahme der Verhandlungen 
unverzüglich unterrichtet werden.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1967_395_0/1967_395_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/eli/bgbl/III/2013/106/20130408
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Negative finanzielle Auswirkungen des Protokolls auf den Bundeshaushalt sowie auf 
andere Gebietskörperschaften sind nicht zu erwarten. Das Protokoll hat keine 
Auswirkungen auf die Planstellen des Bundes.  

Wir stellen daher im Einvernehmen mit dem Bundesminister für europäische und 
internationale Angelegenheiten den 

Antrag, 

die Bundesregierung wolle dem Herrn Bundespräsidenten vorschlagen, Herrn DDr. Gunter 
MAYR, Sektionschef im Bundesministerium für Finanzen, im Falle seiner Verhinderung, 
Frau Dr. Sabine SCHMIDJELL-DOMMES, Abteilungsleiterin im Bundesministerium für 
Finanzen, und im Falle ihrer Verhinderung, Mag. Helmut BEITL, stellvertretender 
Abteilungsleiter im Bundesministerium für Finanzen, zur Leitung der Verhandlungen für 
ein Protokoll zur Abänderung des Abkommens zwischen der Republik Österreich und 
Spanien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der Steuern vom 
Einkommen und vom Vermögen zu bevollmächtigen. 

Wien, am 16. Juli 2020 

Mag. Gernot Blümel, MBA 
Bundesminister 
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